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Aktenzeichen  Bearbeiter/in Ihr Schreiben vom Karlsruhe, 25. Februar 2022 

S18 – 44209 Hanna-Sondergeld 24.02.2022  
(bei Antwort bitte angeben)   

 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Wockelmann, 

 

es wird Bezug genommen auf Ihre Anfrage vom 24.02.2022, welche hier beim Bun-

desgerichtshof am 24.02.2022 eingegangen ist. 

 

Entscheidungen des Bundesgerichtshofs regeln (nur) die streitigen Rechtsverhältnisse 

des jeweiligen Verfahrens, also zwischen den Streitparteien, die im Rubrum (Urteils-

kopf) der betreffenden Entscheidung ausdrücklich genannt sind. In gleich gelagerten 

Rechtsfällen wenden die Instanzgerichte die vom Bundesgerichtshof entwickelten 

Rechtssätze im Allgemeinen auch an. Weichen deren Entscheidungen von der Recht-

sprechung des Bundesgerichtshofs ab, so kann - wenn die gesetzlichen Vorausset-

zungen gegeben sind - die jeweils höhere Instanz mit den im Gesetz festgelegten 

Rechtsmitteln angerufen werden. 

 

Wenn Sie feststellen, dass der Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 05.04.2017 – 

IV AR(VZ) 2/16 auch auf eine Angelegenheit in Ihrem Lebensbereich zutreffen könnte, 
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entbindet Sie das nicht von der Notwendigkeit, Ihre Ansprüche gegebenenfalls auf ge-

richtlichem Wege durchzusetzen.  

 

Zur Anwendung der vom Bundesgerichtshof entwickelten Rechtssätze durch die  

Instanzgerichte werden hier statistische Daten nicht erhoben   

 

Ein weitergehendes Auskunftsrecht folgt entgegen Ihrer Auffassung aus dem IFA 

nicht. Bei den von Ihnen erbetenen Auskünften handelt es sich nicht um amtliche In-

formationen im Sinne des § 2 Nr. 1 IFG, vielmehr zielt Ihr Auskunftsbegehren auf eine 

Kommentierung bzw. Erörterung des Gerichts ab, zu der der Bundesgerichtshof je-

doch nicht befugt ist.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Hanna-Sondergeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir verarbeiten im Zusammenhang mit Eingaben und Anfragen ausschließlich solche Daten, die notwendig sind, 
um mit Ihnen zu kommunizieren und um das Verwaltungshandeln des Bundesgerichtshofs ordnungsgemäß zu 
dokumentieren. Hierzu gehören insbesondere jene personenbezogenen Informationen (u.a. Name, Vorname, An-
schrift, E-Mail-Adresse, Kontakt usw.), die wir unmittelbar von Ihnen selbst erhalten haben. Die Verarbeitung der 
Daten ist zur Wahrnehmung unserer Aufgaben erforderlich (vgl. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutz-
Grundverordnung in Verbindung mit § 3 des Bundesdatenschutzgesetzes). 

 
Weitere Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den Bundesgerichtshof finden Sie 
auf unserer Internetseite unter www.bundesgerichtshof.de Hier finden Sie u.a. auch nähere Erläuterungen zu Ihren 
Rechten sowie weiterführende Kontakt- bzw. Beschwerdemöglichkeiten.  

http://www.bundesgerichtshof.de/

